
Handynutzung an der KRS 

 
In der Hausordnung heißt es: 
„Den Schülern ist es nicht erlaubt, auf dem Schulgelände elektronische Ge-
räte (Smartphone, Smartwatch, elektronische Speichermedien, MP3-Player 
etc.) ohne Erlaubnis einer Lehrkraft zu benutzen. Smartphones müssen aus-
geschaltet oder im Flugmodus in der Schultasche sein und dürfen nur mit aus-
drücklicher Genehmigung einer Lehrkraft benutzt werden. Eine Verbindung 
zwischen Handy und Smartwatch oder ähnlichen Geräten ist untersagt, 
ebenso die Verbindung einer Smartwatch mit dem öffentlichen Handynetz.“ 
 
Beachtet bitte: 

 Handy bei Betreten des Schulgeländes ausschalten 
 Handy z. B. beim Gang auf die Toilette im Klassenzimmer lassen 
 Sollte eine Nutzung notwendig sein: Lehrkraft fragen 

 
Bei Verstoß gegen die Regelung erfolgt: 

 Hinweis an die Eltern 
 Handyverbot für 15 Schultage (Handy darf nicht mit in die Schule ge-

bracht werden; gilt auch für jegliche Schulveranstaltungen inkl. Fahrten 
in diesem Zeitraum) 

 
Bei einem weiteren Verstoß erfolgt: 

 Ordnungsmaßnahme durch die Schulleitung 
 Handyverbot für 30 Schultage (Handy darf nicht mit in die Schule ge-

bracht werden) 
 
Bei weiteren Verstößen wird die Schulleitung zu entsprechenden Maßnahmen 
greifen. 


